
Einschätzung dadurch, daß die Familienzulagen nicht bei der Berechnung der Sozial¬
versicherungsbeiträge berücksichtigt wurden, obwohl sie einem Familienlohnsystem
entsprachen. Mit dieser Sichtweise vertraten die Saarparteien Arbeitnehmerinteressen.
Dieser Befund wird insofern bestätigt, als der Arbeitgeberverband in der Plafondfrage
französische Positionen vertrat und für eine Plafondhöhe und Beitragssätze in Überein¬
stimmung zur jeweils gültigen französischen Regelung plädierte. 191 Für Gewerk¬
schaften und Parteien war aber entscheidend, daß die Plafondhöhe für viele Arbeitneh¬
mer zu einer Unterversicherung führte. Diese Entwicklung erklärt sich daraus, daß, wie
die folgende Übersicht veranschaulicht, viele Einkommensbezieher über der Plafond¬
grenze verdienten.

Einkommensverteilung und Plafondhöhe: 192

Beschäftigte: HW BG ÜW
PLAFONDHÖHE/RentenVersicherung: 39.000 FRS

Arbeiter-MONATSEINKOMMEN (MEK)
über
39.000 FRS 11,9 Proz. 39,6 Proz. 4,2 Proz.

48.000 FRS 1,1 Proz. 15,9 Proz. 0,7 Proz.

Angestellte-MEK
über
39.000 FRS 66,8 Proz. 82,0 Proz. 66,8 Proz.

48.000 FRS 42,1 Proz. 55,5 Proz. 50,0 Proz.

Wenn man das Verhältnis zwischen Plafond und Einkommen nach Branchen differen¬
ziert, so wird erkennbar, daß der Bergbau und vor allem die Angestellten im Montan¬
bereich in ungleich höherem Maße von einer Unterversicherung betroffen waren. 82
Prozent (= 4.040 Einkommensbezieher) der Angestellten im Bergbau, über 70 Prozent
(=3.320 Einkommensbezieher) der Angestellten im Hüttenbereich und fast 25 Prozent
(=9.959 Einkommensbezieher) der Angestellten der übrigen Wirtschaft verdienten über
Plafondhöhe. 193 Die Arbeiter waren mit Ausnahme des Bergbaus durch ihr geringeres
Einkommen davon weniger betroffen. Hier war das Einkommensniveau immerhin so

191 LA SB, SBA IV/1, VermerkW. Ruhlands, Vorsitz, der saarländischen Arbeitgeberorganisation.
192

Ebd., StK/KR/MAW/1953/T-l, Plafond in der Sozialversicherung, Anlage eines Schreibens von
Richard Kirn an Präsidialkanzlei vom 1.6.53.
193 Vgl. dazu: LA SB, MifAS, Bd.344, Ärztekammer des Saarlandes an den Minister für Arbeit und
Wohlfahrt vom 9.12.52.
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